
Änderungsbereiche 

 

 Anlageplan zu Vorlage 05-15  0507/2011 
 

 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. P 3/2 -Pionierstraße / Nordost- 
 hier: Bestehender Bebauungsplan 



 
STADT EMMERICH AM RHEIN 

Bebauungsplan Nr. P 3/2 -Pionierstraße / Nordost- 
 
 
 

Bestehende textliche Festsetzung 
 
 
1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Nutzungsgebieten 2, 3 und 

4 eine Wohnnutzung unzulässig ist. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter. 

 
 
 

Änderungsentwurf der textlichen Festsetzung 
im Rahmen der 1. vereinfachten Änderung 
 
 
1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Nutzungsgebieten 2 und 3 

mit Ausnahme des Grundstückes Gemarkung Praest, Flur 3, Flurstück 1324 
eine Wohnnutzung unzulässig ist. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter. 

 
 
 


